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Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallaudtag erklärt sich damit einverstanden, daß in dem Haushaltsplan für 1928 wie

im Vorjahre ein Betrag von 250000 NM. zur Förderung des Iugendherbergswerkes in der Nheinprovinz
vorgesehen ist, der vom Landesjugendamt unterverteilt wird."

Düsseldorf, den 17. Februar 1928.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 7.
(Drucksache Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des provinzialausschusses,

betreffend Änderung der Sahungen der Ruhegehalislaffe der ^andbürgermeisiereien
und Landgemeinden der Rheinprovinz.

Nach § 19 des Gesetzes, betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899
(abgekürzt K.B.G.) erhalten die Landbürgermeister ebenso wie die anderen Bürgermeisterei- und Gemeinde»
beamten Pension nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestimmungen des Pensionsgesetzes.
Die Pensionen werden von der Nuhegehaltskasse der Landbürgcrmeistereienuud Landgemeinden der Nheinprovinz
(L-Kasse) gezahlt. Dementsprechend heißt es in § 5 Abs. 1 der Kassensatzungen:

„Die Kasse zahlt an die berechtigtenEmpfänger die den Beamten gemäß den §§ 18 ff. des Gesetzes, betreffend
die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899 zusteheuden Ruhegehälter; bei den¬
jenigen indessen, welchen die Nuhegehaltsberechtigung auf Grund Ortsstatuts zusteht, nur insoweit, als das
Ortsstatut sich innerhalb der im § 12 des angeführten Gesetzes gezogenen Greuzen hält."

Während nach § 12 Abs. 2 K.B.G. als pensionsfähige Dieustzcit allgemein nnr die Zeit gerechnet wird, welche
der Beamte in dem Dienste der betreffenden Gemeinde zngebrachthat, konnte darüber hinaus nach § 25 K.B.G.
die Ruhegehaltskassedurch Satzungsvorschrift verpflichtet werden,

„bei Zahlung der Pensionen auch diejenigen Beträge zu übernehmen, welche sich aus einer Anrechnuug der vou
den Beamten im Reichs-, insbesondere im Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste eines deutschen
Kommunalverbandes oder einer anderen öffentlichen Korporation verbrachten Zeit ergeben".

Diese Verpflichtung ist in § 8 der Satzungen aufgenommen. Auf Gruud dieser Satzuugsbestimmuug siud in
fast allen Landbürgermeistereien ebenso wie in den Landgemeinden für die Gemeindeeinnehmer und die sonstigen
pensionsberechtigten Gemeindebeamten Beschlüsse gesaßt worden, nach denen den Beamten bei Festsetznng der
Pension die früheren Dienstzeiten auf das Pensionsdienstalter anzurechnen sind. Die Landbürgermeister erhielten
danach also Pension nach den Bestimmungen des Pensionsgesetzesunter Anrechnung ihrer früheren Dienstzeiten,
so daß bei einer Gesamtdienstzcitvon 10 Jahren die Pension '^/lu» betrug mit einer jährlichen Steigerung bis zu
25 Gesmutdieustjahren um 2/,^, von da ab um i/,»» bis zu «"/><>» des peusiousfähigen Diensteinkommens nach
40 Gesamtdienstjahren,

Durch das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die vorläufige Regelung der Gemeindewahleu (Gemeinde-
Wahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 1921 (Gesetzs. S. 99) vom 31. Dezember 1926"
(Gesetzs. S. 367), sind vom 1. Januar 1927 ab die Peusionsverhältuisse der Bürgermeister abweichend von den
Bestimmungen des K.B.G. und des Pensionsgcsetzesanderweitig geregelt worden. Nach diesem Gesetz sollen die
Landbürgermeister grundsätzlich nicht mehr auf Lebenszeit, fondcru nur noch auf bestimmteZeit, in der Regel auf
12 Jahre, angestellt werden. In Artikel 11 Ziffer 1 ist vorgesehen,daß sie Pension anßer wie bisher bei Eintritt
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der Dienstunfähigkeit und nach Vollendung des 65. Lebensjahres auch für den Fall erhalten, daß sie nach Be¬
endigung ihres Dienstverhältnissesnicht wiederernannt werden. Über die Pension heißt es weiter in Artikel 11
Ziffer 2 wörtlich:

„Soweit durch die Besoldungsorduuug nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt das Ruhegehalt uach sechs¬
jähriger Amtszeit 2°/,,,, nach zwölfjähriger Amtszeit °°/l°!> des ruhegehaltsfähigen Dicusteiukommcnsuud steigt
nach Vollendung des 12. Dienstjahres bis zum 25. Dienstjcchre um je 2/,„„, sodaun jährlich um je l/„„ des ruhe¬
gehaltsfähigen Diensteinkommens bis zum Höchstbetragevon ^/nw-

Die Neuregelung ist also jetzt dieselbe, wie sie nach § 59 der Städteordnuug für die auf bestimmte Zeit gewählten
Bürgermeister uud Beigeordueteu der Städte gilt. Wie außerdem iu § 59 der Städteorduung zugelassen ist, daß
mit Genehmigung des Bezirksausschusses eiue andere Regelung stattfinden tanu, so ist auch für die Landbürgei-
Meister eine anderweitige Regelung durch die Vesolduugsorduuug ermöglicht.

In den Satzuugeu der Ruhegehaltskasseder Kreiskommumloerbäude uud Stadtgemeinden der Nheinprovinz
(3-Kasse) ist iu 8 9 dieselbe Bestimmung wie in den Satzungen der l.-Kasse enthalten, daß die Ruhegehaltskassebei
der Zahlung der Pension auch die Beträge übernimmt, die sich aus einer Anrechnung der ubengenannten rück-
liegeudeu Dieustzeiteu ergeben. Dann heißt es jedoch weiter, daß letzteres für die auf bestimmteZeit angestellten
Beamten nnr gilt, wenn ihre Pension nach den für die Staatsbeamten geltenden Vorschriften zu berechnenist.
Die im Jahre 1912 durch Beschluß des 52. Proviuziallaudtages in die Kassensatzuugen eingefügte Vorschrift ist
nunmehr auch für die Satzungen der 1.°Kasse erforderlich geworden.

Nach dem neuen Gesetz, das auch für die jetzt noch im Amte befindlichenauf Lebeuszeit angestelltenBürger¬
meister gilt, erreichen die Bürgermeister nach zwölfjährigerDienstzeit, statt wie bisher ^/i»o, eine Pension von ^/i„»
des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommeus, alfo eine Pension, die sonst erst nach 18 Iahreu erdient wird. Die
Höchstpension von ^/l„« erreichen die Bürgermeister nach dem neuen Gesetz bereits nach 29 Jahren, während alle
anderen Beamten diese Pension erst nach vierzigjähriger Dienstzeit erhalten. Die Bürgermeister sind also nach
dem neuen Gesetz den anderen Beamten um Jahre voraus. Es liegt dariu der Ausgleich dafür, daß sie nicht mehr
auf Lebenszeit angestellt weiden und uuter Umständen schon frühzeitig ausscheiden müssen. Wollte man den
Bürgermeistern zu diesen hohen Pensionen noch ihre etwaigen rückliegenden Dienstzeiten zur Aurechnuug bringen,
so würde der Fall eintreten, daß sie bei sechs rückliegenden Dienstjahren sogleich bei Antritt der Dienststelle ein
Pensionsrecht von 25/,^ und nach sechsjähriger Dienstzeit schon °°/i<«, erreichten. Nach 12 Jahren hätten sie statt
°°/,»„, wie das Gesetz es vorsieht, °2/^„. Das ist eine Pension, die die anderen Beamten erst nach einer Dienstzeit
von 24 Jahren erreichen könucu. Wenn sie nach einer rückliegendcn Dienstzeit von 12 Jahren Bürgermeister ge¬
worden sind, hätten sie bei Anrechnung dieser Zeit von Anfang an sogar schon ^/i«« an Pension, und sie würden
dann bei Ablauf ihrer Mahlzeit von 12 Jahren nicht, wie das Gesetz vorsieht, ^/,„„ haben, sondern "/^. Alle
anderen Beamten haben nach einer Dienstzeit von 24 Jahren dagegeu erst °'/i««. Schon nach siebzehnjähriger
Dienstzeit als Bürgermeister würden sie in diesem Falle die Höchstpensiun von ^/i«» erreichen,während das Gesetz
dafür eine Bürgeimcisterdieustzeit von 29 Jahren vorsieht. Alle anderen Beamten haben dann erst eine Pension
von «»/,«„ und erreichen die s^öchstpensiou erst 11 Jahre später.

Die Bürgermeister sind also nach dem neueu Pensionsgesetzbei zwölfjähriger Dienstzeit als Bürgermeister
den anderen Beamten nm "/^<> in der Pension voraus, und sie erreichen die Höchstpension nach 29 Jahren. Bei
dieser günstigen Berechnung läßt es sich nicht rechtfertigen, daß ihnen auch noch rückliegende Dienstzeiten so an¬
gerechnet werden, als wenn sie während dieser Zeit die Bürgermeisterstelle schon innegehabt hätten. Es ist nicht
angängig, daß auf diese Weise aus der früheren Berechnungsart die günstigstenBestimmungeu beibehalten und
mit der Mi sich schon vorteilhafteren ucueu Berechnungsart verbuuden würdeu. Das würde zu einer Bevorzugung
und außerdem zu einer Belastung der Ruhegehaltskafseführen, zu der nicht der geringste Anlaß vorliegt. Die
Belastung der L-Kasse ist derartig hoch, daß zahlreiche Gemeinden kaum uoch m der Lage smd, die Kassenbeiträge
zu zahlen, und es würde teiu Verständnis finden, wenn zugunsten der Bürgermeister eine Mehrbelastung cm Pension
stattfände, auf die fie keinen gesetzlichenAnspruch haben. Wenn die Ruhegehaltskassefür die 193 Bürgermeister,
denen sie bereits Pension zahlt und soweit sie nicht die Höchstpension erhalten (79), die Pension um die Differenz
von "/,<,„ erhöhen würde, so würde das für die Ruhegehaltskasseeine Mehrbelastung von 70 000 NM. ^ ^2°/°
der Umlage bedeuten. Daraus kann man ciuen Schluß ziehen, wie hoch die Belastung m Zukunft allmählich werden
würde, wenn für die im Dienste befindlichen Bürgermeister bei der Berechnung der Pension nach dem neuen Gesetz
die früheren Dienstzeiten so zur Anrechnung kommen würden, als wenn es bereits Vürgermeisterdienstzeiten
gewesen wären. Dagegen würde uichts im Wege steheu, die ruckliegcnden Dienstzeiten dann zur Anrechnung zu
briugeu, wenn die Pension wie bisher nach den Bestimmungen des K.B.G., also nach den für die unmittelbaren
Staatsbeamten geltende,: Vorschriftendes Penfionsgesetzes,berechnet werden soll und diese Vcrechuuugsart für
sie güustiger wäre; letzteres träfe bei eiuer größeren Zahl rücküegcndcr Dienstjahre, namentlich im Anfange stets
zu. Insoweit könnten auch die bisherigen Beschlüsse über die Anrechnungfrüherer Dienstzeiten in Geltung bleiben.
Die Landbürgermeister würden dann ebenso gestellt sein, wie es nach den Satzuugeu der 8-Kasse die auf bestimmte
Zeit angestellten Stadtbürgermcister uud Beigeordneten sind. Bei aller Würdigung ihrer Stellung wäre auch
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nicht einzusehen,weshalb die Landbürgermeister in ihren Pensionsbezügen besser gestellt sein sollten als die Stadt-
bürgcrmeister. Sie haben vor diesen schon an und für sich voraus, daß ihnen nach § 19 K.B.G. bei der Pensionierung
auch nach den neuen Vorschriften die Zeit in Anrechnung zu bringen ist, während der sie bei anderen Bürger¬
meistereien oder Landgemeinden innerhalb der Rheinprovinz als Beamte angestellt gewesen sind. Diese gesetzliche
Bestimmung ist durch das neue Pensionsgcsetz unberührt geblieben. Zweckmäßig würde in allen Besoldungs¬
ordnungen der Landbürgermeistereien vorgesehen, daß die Pension des Bürgermeisters entweder nach den Vor¬
schriften des Gesetzes vom 31. Dezember 1926 oder unter Anrechnung der früheren anrechnungsfähigen Dienst¬
zeiten nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Vorschriften zu berechnen ist, je nachdem die eine
oder die andere Berechnungsart für den Bürgermeister günstiger ist.

Da der § 5 der Satzungen nur von der Berechnungsart uach dem K.B.G. spricht, ist eine andere Fassung not¬
wendig, die dem Gesetz vom 31. Dezember 1926 nnd etwaigen späteren PensionsgesetzenRechnung trägt.

Änderungen der Satzungen der Ruhegehaltskafse der Laudbürgermeistereien und Landgemeinden werden
nach Anhörung des Provinziallandtages von dem Minister des Innern angeordnet.

Der Provinzilllausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Proviuziallandtag wolle beschließen:

1. bei dein Herrn Minister des Innern zu beantragen, § 5 Abs. 1 uud § 8 Abs. 1 der Satzungen der Ruhegehalts¬
kafse der Laudbürgermeistereien und Landgemeinden wie folgt zu ändern:

Alte Fassung: Neue Fassung:
§ 5 Absatz 1. § 5 Absatz 1.

Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger die Die Kaffe zahlt an die berechtigten Empfänger die
den Beamten gemäß den tz§ 18 ff. des Gesetzes, be° den Beamten gesetzlich zustehenden Ruhegehälter;

bei denjenigen indessen, welchen die Ruhcgehalts-
berechtignng auf Grund Ortsstatuts zusteht, uur inso¬
weit, als das Ortsstatut fich iuuerhalb der im § 12 des
Gesetzes, betreffend die Anstellung und Versorgung
der Kommnnalbeamten, vom 30. Juli 1899 gezogeuen
Grenzen hält.

§ 8 Absatz 1.
Die Kasse übernimmt bei Zahlung der Ruhegehälter

auch diejenigen Beträge, welche sich ans einer Anrech¬
nung der von den Beamten im Reichs-, insbesondere
im Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste
eines deutschen Kommunalverbandes oder einer anderen
öffentlichen Korporation verbrachten Zeit ergeben.
Letzteres gilt für die Bürgermeister und Bei¬
geordneten nur, foweit die Aurechuuug auf
gesetzlichen Vorfchriften beruht, oder wenn
ihr Ruhegehalt nach den für die Staatsbe¬
amten geltenden Vorschriften zu berechnen ist.
Die aus der Aurechuuug sich ergebende Summe
wird um deu Betrag eines für die genannten Dienst¬
zeiten etwa anderweit zu beziehenden Ruhegehaltes
gekürzt. Bei Nachzahlung der Kassenbeiträge fiir die
in Betracht kommenden Jahre erfolgt die Änrechnuug
der Zeit, während der ein Beamter vor feiner An¬
stellung in einem privatrechtlichen Vertragsverhältnisse
im Sinne der Bestimmungen in § 19 Ziffer 3 des
Pensionsgesetzcs vom 27. März 1872 in der Faffung
des Gesetzes vom 27. Mai 1907 Neuste geleistet hat,
auch baun, wenn seine Bezahlung nicht unmittelbar aus
der öffentlichen Kaffe erfolgt ist.

2. falls der Herr Minister eine Änderung des Wortlautes oder eine Ergäuzuug wüuscheu sollte, den Provinzial»
ausschuß zu ermächtigen, an Stelle des Provinziallandtages die erforderlichenAbänderungen zu beschließen."
Düsseldorf, den 19. Dezember 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. _____ Landeshauptmann.

treffend die Anstellungnnd Versorgung der Kommnnal¬
beamten, von: 30. Juli 1899 zusteheudenRuhegehälter;
bei denjenigen indessen, welchen die Nuhegehalts-
berechtigung auf Gruud Ortsstatuts zusteht, uur inso¬
weit, als das Ortsstatut sich innerhalb der im § 12 des
angeführten Gesetzes gezogenen Grenzen hält.

§ 8 Absatz 1.
Die Kasse übernimmt bei Zahlung der Ruhegehälter

auch diejenigen Beträge, welche sich aus einer Anrech¬
nung der von den Beamten im Reichs-, insbesondere
im Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste
eines deutschen Kommunalverbandes oder einer anderen
öffentlichen Korporation verbrachten Zeit ergeben;
jedoch wird die hiernach sich ergebende Summe um
den Betrag eines für die genannten Dienstzeiten etwa
anderweit zu beziehenden Ruhegehaltes gekürzt. Bei
Nachzahlung der Kasfenbciträge für die in Betracht
kommenden Jahre erfolgt die Anrechnung der Zeit,
während der ein Beamter vor feiner Anstellung in
einein privatrechtlichen Vertragsverhältnifse im Sinne
der Bestimmuug iu § 19 Ziffer 3 des Penfiousgesctzes
vom 27. März 1872 in der Fassung des Gesetzes vom
27. Mai 1907 Dienste geleistet hat, auch daun, wenn
seine Bezahlung nicht unmittelbar aus der öffentlichen
Kaffe erfolgt ist.
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